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A. Einleitung

Das Verfahrensrecht der freiwilligen Gerichtsbarkeit wurde durch die Einfüh-
rung des FamFG von Grund auf neu geregelt.1 Nicht nur das erstinstanzliche
Verfahren, sondern auch das Rechtsmittelsystem wurde grundlegend reformiert.
Das einheitliche Rechtsmittel gegen alle in erster Instanz ergangenen Endent-
scheidungen ist nun die Beschwerde, die in den §§ 58 bis 69 FamFG geregelt
ist.2

I. Gegenstand der Untersuchung

Wie jedes Rechtsmittel3 dient auch die Beschwerde in der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit der Überprüfung der angefochtenen Entscheidung auf ihre Richtig-
keit. Diese allen Rechtsmitteln gemeinsame Zielsetzung sagt aber noch nichts
über die konkrete Ausgestaltung des Rechtsmittels der Beschwerde aus. Deshalb
stellen sich bei der Beschwerde in der freiwilligen Gerichtsbarkeit wie bei jedem
Rechtsmittel zwei zentrale Fragen: Bei der ersten geht es darum, wie die Über-
prüfung der angefochtenen Entscheidung auf ihre Richtigkeit durchgeführt wird,
also in welchem Umfang und mit welchen Zielen. Die Antwort auf diese Frage
bestimmt also die Ausgestaltung der vom Beschwerdegericht durchzuführenden
Begründetheitsprüfung. Bei der zweiten geht es darum, welche Voraussetzungen
erfüllt sein müssen, um die wie auch immer geartete Überprüfung der angefoch-
tenen Entscheidung durch das Beschwerdegericht herbeiführen zu können. Die
Antwort auf diese Frage bestimmt mithin, welche Zulässigkeitsvoraussetzungen
die Beschwerde hat, also welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit das
Beschwerdegericht im Rahmen der Begründetheit die Überprüfung der angefoch-
tenen Entscheidung in der Sache durchführt und nicht die Beschwerde als unzu-
lässig verwirft.4

Diese Fragen wurden insbesondere durch die Änderung des Rechtsmittelrechts
der freiwilligen Gerichtsbarkeit im FamFG neu aufgeworfen. Das FamFG enthält
in den §§ 58 bis 69 FamFG deutlich detailliertere, aber zum Teil auch inhaltlich
andere Vorschriften zur Beschwerde als das frühere Recht in den §§ 19 bis 21

1 BT-Drucks. 16/6308, S. 1.
2 BT-Drucks. 16/6308, S. 166.
3 Walsmann, Die Anschlußberufung, S. 45; vgl. auch Planck, Lehrbuch des Deut-

schen Civilprozessrechts, 2. Band, 2. Abth., S. 453.
4 Die Zulässigkeit eines Rechtsmittels ist vor der Begründetheit zu prüfen, vgl. Ro-

senberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, § 135 Rn. 1; Nikisch, Zivilprozeßrecht,
§ 118 I 1; Bärmann, Freiwillige Gerichtsbarkeit, § 27 I.



FGG, so dass für die Rechtsanwendung erst geklärt werden muss, in welchem
Umfang und mit welchen Zielen im geltenden Recht bei der Beschwerde die
Überprüfung der angefochtenen Entscheidung durch das Beschwerdegericht er-
folgt, welche Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sein müssen, um diese Über-
prüfung herbeiführen zu können, und welche Änderungen sich bei diesen Fragen
im Vergleich zum früheren Recht ergeben. So wurden etwa mit den Vorschriften
zum Beschwerdewert in § 61 FamFG und zur Beschwerdefrist in § 63 FamFG
neue Zulässigkeitsvoraussetzungen geschaffen, die im FGG keine Entsprechung
kannten, wodurch die Frage aufgeworfen wird, inwieweit durch das FamFG ge-
genüber dem früheren Recht eine Erschwerung des Zugangs zur Rechtsmittel-
instanz eingetreten ist.

Ausgangspunkt für die Beantwortung der sich aufgrund der Änderung des
Rechtsmittelrechts neu stellenden Fragen ist das Gesetz, also die im FamFG neu
gestalteten Vorschriften zur Beschwerde in den §§ 58 bis 69 FamFG, die im Ver-
gleich zu den Vorschriften zur Beschwerde im FGG eine deutlich höhere Re-
gelungsdichte aufweisen und so die Ermittlung von Antworten erleichtern. Die
ausführlicheren Regelungen im geltenden Recht sind dem Ziel der Reform der
freiwilligen Gerichtsbarkeit geschuldet, das lückenhafte FGG durch eine voll-
ständige, moderne und rechtsstaatlichen Anforderungen genügende Verfahrens-
ordnung zu ersetzen.5

Trotz der höheren Regelungsdichte sind dem Erkenntnisgewinn aus den gesetz-
lichen Vorschriften allerdings Grenzen gesetzt. Bezüglich der Frage nach dem
Umfang und den Zielen der Überprüfung der angefochtenen Entscheidung im
Rahmen der Begründetheit etwa enthält das FamFG ebenso wie das FGG über-
haupt keine ausdrückliche Regelung. Die vorhandenen Vorschriften zur Be-
schwerde weisen daneben einen hohen Abstraktionsgrad auf, woraus sich oft
Unsicherheiten bezüglich des genauen Inhalts und der konkreten Voraussetzungen
einer Vorschrift bei der Anwendung im Einzelfall ergeben. Dieser hohe Abstrak-
tionsgrad ist dem Umstand geschuldet, dass die Vorschriften über die Beschwerde
im ersten Buch des FamFG als allgemeiner Teil vorangestellt sind und deshalb im
Gegensatz zu den Vorschriften über die einzelnen Verfahrensarten auf alle sich im
Detail stark unterscheidenden Verfahrensarten wie etwa Ehe- und Familienstreit-
sachen,6 Abstammungssachen, Adoptionssachen, Betreuungssachen, Nachlass-
sachen und Registersachen einheitlich anwendbar sein müssen. Die sich bei einer
konkreten Beschwerde stellenden Fragen nach Umfang und Zielen der Begrün-
detheitsprüfung sowie den Zulässigkeitsvoraussetzungen können deshalb oft nicht
unmittelbar anhand der gesetzlichen Vorschriften beantwortet werden.
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5 Vgl. zu diesem Ziel des FamFG BT-Drucks. 16/6308, S. 163 f.
6 In diesen Verfahrensarten gelten die Vorschriften über die Beschwerde nur im

Grundsatz und werden durch zahlreiche Vorschriften aus dem Berufungsrecht der ZPO
modifiziert, vgl. § 117 FamFG.



Wenn sich Antworten nicht unmittelbar aus dem Gesetz entnehmen lassen,
dann müssen sie argumentativ entwickelt werden, wozu es einer Auslegung und
Konkretisierung der gesetzlichen Vorschriften zur Beschwerde bedarf. Geht man
dabei entsprechend der gesetzlichen Regelungstechnik vor, wonach eine einheit-
liche Regelung zur Beschwerde für alle Verfahrensarten vorgesehen ist, dann
erfolgt auch die Auslegung und Konkretisierung der Vorschriften (zumindest im
Grundsatz) zunächst allgemein und unabhängig von einer konkreten Verfahrens-
art, so dass die dabei gefundenen Ergebnisse für Beschwerden in allen im FamFG
geregelten Verfahrensarten verwendet werden können. Spezifische Probleme, die
sich nur bei der Beschwerde in einer bestimmten Verfahrensart stellen, bleiben
dabei genauso unberücksichtigt wie bei der für Beschwerden in allen Verfahrens-
arten geltenden gesetzlichen Regelung.

Eine allgemeine und von der konkreten Verfahrensart unabhängige Auslegung
und Konkretisierung der Vorschriften zur Beschwerde findet sich insbesondere in
den zahlreichen Kommentaren zum Recht der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Da
die Vorschriften zur Beschwerde im allgemeinen Teil des FamFG stehen und für
alle Verfahrensarten gelten, bleibt auch deren Erläuterung in den Kommentaren
(in der Regel) allgemein und ohne Bezug zu einer konkreten Verfahrensart. Die
bisherigen monographischen Untersuchungen zum Recht der Beschwerde in der
freiwilligen Gerichtsbarkeit beschränken sich ebenfalls auf eine allgemeine und
von der konkreten Verfahrensart unabhängige Auslegung und Konkretisierung
der Vorschriften. So enthält die Dissertation von Rackl7 zwar eine umfassende
Darstellung des Rechtsmittelrechts der freiwilligen Gerichtsbarkeit, sie befasst
sich aber nur allgemein und ohne Bezug zu einer konkreten Verfahrensart mit
der Beschwerde. Ähnliches gilt für die Dissertation von Lettau8, die sich mit der
Statthaftigkeit der Beschwerde gegen die verschiedenen Handlungsformen der
Gerichte in der freiwilligen Gerichtsbarkeit befasst, ohne allerdings auf eine be-
stimmte Verfahrensart einzugehen. Weitere monographische Veröffentlichungen,
die sich vertieft mit dem Rechtsmittelrecht im FamFG auseinandersetzen, stehen
bisher – soweit ersichtlich – noch nicht zur Verfügung. Dies ist sicherlich groß-
teils dem Umstand geschuldet, dass das FamFG erst zum 01.09.20099 in Kraft
getreten ist.10 Außerdem steht das Verfahrensrecht der freiwilligen Gerichtsbar-
keit seit jeher nicht im Vordergrund des wissenschaftlichen Interesses.11
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7 Rackl, Das Rechtsmittelrecht nach dem FamFG.
8 Lettau, Gegenstand und Statthaftigkeit der Beschwerde in Familiensachen und An-

gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
9 Vgl. Art. 112 Abs. 1 des Gesetzes zur Reform des Verfahrens in Familiensachen

und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit v. 17.12.2008 (BGBl. I,
S. 2586).

10 Rackl, Das Rechtsmittelrecht nach dem FamFG, S. 12.
11 Vgl. Rackl, Das Rechtsmittelrecht nach dem FamFG, S. 12; Hormuth, Beschwerde-

berechtigung und materielle Beteiligung im fG-Verfahren, S. 1.


